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Zur neuen Enzyklika

Seit dem 8. September 1957 besitzt die katholische Welt mit der päpstlichen Enzyklika

«Miranda prorsus» ein allgemein gültiges, verbindliches Dokument offizieller
Stellungnahme von höchster Seife zu den Problemen, welche Film, Radio und
Fernsehen der seelsorglichen Betreuung der Gläubigen in der heutigen Zeit aufgeben.
Pius XII. wählte dafür die feierlichste Form, die ihm zur Verfügung stand: die von
sogenannten «Lifferae Encyclicae», d. h. eines an die Patriarchen, Erzbischöfe und
Bischöfe der Gesamfkirche gerichteten Briefes. Das Rundschreiben «Miranda prorsus»,
das als feierliche Bekräftigung und Weiterführung der 21 Jahre zurückliegenden
Enzyklika Pius XI. «Vigilanti cura» (1936) gedacht ist, muf} als höchst bedeutungsvolles
Dokument gewertet werden; der Umstand, dafj «Miranda prorsus» nicht blof), wie
sonst üblich, im offiziellen Organ des Vatikans, den «Acta Apostolicae Sedis», sowie
im «Osservatore romano» zur Veröffentlichung gelangt, sondern überdies allen direkt
angesprochenen Bischöfen der Weltkirche eigens zugesandt worden ist, zeigt die
Tragweite, die der Heilige Vater selber seiner Enzyklika zumifjt. Das Rundschreiben
ist derart reich an moraltheologischen Hinweisen, Anregungen und verbindlichen
Weisungen, dafj es aber, in der Tat, nicht nur die Angesprochenen angeht, sondern
die Gesamtheit der katholischen Gläubigen; ja darüber hinaus verdient «Miranda

prorsus» selbst außerhalb der Grenzen der katholischen Kirche ein waches Interesse

von Seiten aller, die mit Film, Radio und Television irgendwie zu tun haben. Darum
veröffentlichen wir im «Filmberater» die Enzyklika in ihrer Gesamtheit in der
deutschen Übersetzung, welche die KNA (Katholische Nachrichten-Agentur), in Verbindung

mit der deutschen Hauptsfelle für Film in Köln, herausgab. Die Marginalzahlen
stehen nichf im Original; sie stammen von uns. Sie mögen dazu dienen, die
einzelnen Teile der Enzyklika leichter wiederzufinden. Ch. R.
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